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Inhalt des Reichs-Gesetzblatts.
14K8. 1660. Das zu Berlin am 15. Dezember 1906
ausgegebene 47. Slück des Reichs-Gesetzblatts enthält:

Nr. 3277. Verordnung, betreffend Tagegelder, Fuhr¬
kosten und Umzugskosten der Beamten der Militär- und

Marineverwaltung. Vom II'. Dezember 1906.

14<iv. 1661. Das zu Berlin am 14. Dezember 1906
ausgegebene 43. Stück des Reichs-Gesetzblatts enthält:

Nr. 3378. Verordnung, betreffend die Auflösung des
Reichstags. Vom 13. Dezember t906.

1470 1662. Das zu Berlin am 14. Dezember 1906

ausgegebene 49. Stück des Reichs-Gesetzblatts enthält:

Nr. 3279. Verordnung, betreffend die Wahlen zum
Reichstage. Vom 14. Dezember 1906.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Zentral-Behörden.

1471. 1663. Bekanntmachung
über die Einfuhr von lebenden Schweinen

und Schweinefleisch aus Dänemark, Schweden

und Norwegen.

Auf Grund des Z 7 des Reichsgesetzes, betreffend die

Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen vom 23.

Juni 1880/1. Mai 1894 (R.-G.-Bl. 1894 S. 409) und

des Z 3 des Preußischen Ausführungsgesetzes vom 12.

März 1881 (Ges. S. S. 128) in der Fassung des

Gesetzes vom 22. Juli 1905 (Ges. S. S. 318), wird

zur Verhütung der Einschleppung von übertragbaren
Seuchen der Schweine, insbesondere des Rotlaufs, der

Schweineseuche und der Schweinepest, Krankheiten, die

in Dänemark, Schweden und Norwegen in einem für

den inländischen Viehbestand bedrohlichen Umfange

herrschen, für das preußische Staatsgebiet folgendes an¬
geordnet.

H 1. Die Einfuhr lebender Schweine aus Dänemark,

Schweden und Norwegen ist verboten.

Z 2. Diese Anordnung tritt mit dem 20. Dezember
1906 in Kraft. Mit dem gleichen Tage werden die
von den einzelnen Regierungs-Präsidenten über die

Ausgegeben zu Düsseldorfam 22. Dezember1SV6.

Einfuhr von lebenden Schweinen und von Schweinefleisch

aus Dänemark, Schweden und Norwegen erlassenen

veterinärpolizeilichen Anordnungen aufgehoben.

Z 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung unter¬

liegen, soweit keine strengeren Strafgesetze verletzt werden,
den Strafbestimmungen des Z 328 des Strafgesetzbuches

und den ZZ 66 Nr. 1 und 67 des Reichsviehseuchen¬

gesetzes vom 23. Jnni 1880/1. Mai 1894.
Berlin, den 15. Dezember 1906. Zu I (?s. 12109.

Der Königlich Preußische Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten, v. Arnim.

1472. 1646. Änderungen der Postordnung vom

20. März 1S00.

Auf Grund des Z 50 des Gesetzes über das Pvst-

wesen des Deutschen Reichs vom 23. Oktober 1871 wird

die Postordnung vom 20. März 1900 in folgenden
Punkten geändert.

1. Im Z 19 „Postnachnahmesendungen" erhält der

erste Absatz unter IV (Änderung vom 15. März 1904)
folgende Fassung:

Briefsendungen mit Nachnahme — ausgenommen solche
mit dem Vermerke „Durch Eilboten" oder „Post¬

lagernd" — werden an Sonntagen und allgemeinen

Feiertagen nicht zur Einlösung vorgezeigt.

2. Im Z 36 „Bestellung und Bestellgebühren" erhält

der Absatz VII mit Einschluß der Änderung vom 25.

April 1903 folgende Fassung:
Bei der Abtragung nach dem Landbestellbezirke werden

für Postanweisungen nebst den Geldbeträgen nnd
für Briefe mit Wertangabe 5 Pfg., für gewöhnliche

Pakete, Einschreibpakete und Pakete mit Wertangabe

bis zum Gewichte von 2^/z kx einschließlich 10 Pfg.
und für Pakete von höherem Gewichte 20 Pfg.

für das Stück erhoben. Die Bestellgebühr sür

Postanweisungen kommt auch dann zur Erhebung,
wenn die Geldbeträge auf ein Girokonto der Reichs¬
bank überwiesen werden.

3. Im Z 38 „Zeit der Bestellung" erhält der erste

Satz folgende Fassung:

Die Postbehörde bestimmt, zu welchen Zeiten die

eingegangenen Sendungen zu bestellen sind.



Vorstehende Änderungen treten mit dem 1. Dezember
in Kraft.

Berlins. 66, den 17. November 1906. Ia. 2530.

Der Reichskanzler. I. B.: Kraetke.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial-Behörden.

Z47Z. 1666. An Stelle des zum Mitglied des Provinzial-

rats der Rheinprovinz gewählten bisherigen stellver¬

tretenden Mitgliedes dieser Behörde, Landeshauptmanns
a. D. und Wirklichen Geheimen Oberregierungrats

Dr. Klein zu Bonn ist von dem Provinzialausschuß der

Rheinprovinz der Geheime Regierungsrat vi-. von
Krüger zu Haus Eller bei Düsseldorf zum stellvertreten¬

den Mitglied des Provinzialrats gewählt worden.

Der Genannte hat die Wahl angenommen.

Coblenz, den 11. Dezember 1906. ?. R. Nr. 423.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz. I. V.: Wallraf.

1474. 1664. Nach Maßgabe der von dem Herrn

Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalan¬

gelegenheiten unterm 15. Oktober 1872 erlassenen Vor¬

schriften wird die A u f u ah m e - P r üf u n g für das

Lehrerinnen-Seminar zu Trier im Jahre 1907 in den

Tagen vom 11. bis 14. März und zwar die

schriftliche am 11. März,

mündliche vom 12. bis 14. März stattfinden.

Zu dieser Prüfung werden Schulamtspräparandinnen

zugelassen, welche bis zum 1. April 1907 das 16. Lebens¬
jahr vollendet haben.

Die Meldungen sind mindestens drei Wochen vor Be¬

ginn der Prüfung an den Seminar-Direktor zu richten

und es sind denselben beizufügen:
1. der Geburtsschein,

2. ein Impfschein und Wiederimpfschein, sowie ein von

einem zur Führung eines Dienstsiegels berechtigten Arzte
ausgestelltes Gesundheitsattest,

3. ein von der Polizeibehörde des Orts ausgestelltes

Führungsattest bezw. ein Abgangszeugnis von der bis

dahin besuchten Lehranstalt.

Bewerberinnen, die auf ihre Meldung einen ab¬

weisenden Bescheid nicht erhalten, sind zu der Prüfung
zugelassen und haben sich am Tage vor dem Beginn

derselben persönlich bei dem Seminar-Direktor zu melden.
Coblenz, den 3. November 1906. Nr. 30018.

Provinzial-Schnlkollegium. von Hövel.

1475. 1663. Die Prüfung der Zöglinge, welche in die

Königlichen Präparanden-Austalten in Simmern, Einzig,

Bergneustadt und Merzig im Jahre 1907 einzutreten
wünschen, werden stattfinden in Simmern vom 1. bis 3.

August, in Sinzig, Bergneustadt und Merzig vom 25.
bis 27. März.

Die Präparanden-Anstalten gewähren ihren Zöglingen

nur den Unterricht. Wohnung und Kost haben sie sich

selber zu beschaffen. Für geeignete Unterkunft in Bürger¬

häusern bietet sich ausreichende Gelegenheit. Jeder Zög¬

ling hat ein Unterrichtsgeld von 36 M. jährlich zu
»utrichten.

Dagegen find zu Unterstützungen für bedürftige und
würdige Zöglinge Mittel im durchschnittlichen Betrage

von 126 M. für Kopf und Jahr verfügbar.
Die Ausbildungszeit dauert drei Jahre. Aufge¬

nommen werden nur solche Bewerber, welche spätestens

innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Aufnahme¬

termine das 14. Lebensjahr vollenden. Sie haben

sich 4 Wochen vor der Prüfung bei dem Vorsteher der

Anstalt zu melden und folgende Schriftstücke einzureichen:

1. das Taufzeugnis (Geburtsschein),
2. einen Wiederimpfschein,

3. ein Gesundheitsattest, ausgestellt von einem zur Füh¬

rung eines Dienstsiegels berechtigten Arzte,

4. ein Zeugnis ihres seitherigen Lehrers über Art und

Erfolg des empfangenen Unterrichts oder ein Ent¬

lassungszeugnis der Schule,

5. ein Führungszeugnis von der Polizeibehörde und

dem Schulinspektor ihres Wohnortes,

6. die Erklärung des Vaters oder an dessen Stelle deS

Nächstverpflichteten, daß er die Mittel zum Unter¬

halt des Bewerbers während der Dauer der Aus¬

bildung gewähren werde, mit der Bescheinigung der
Ortsbehörde, daß er über die dazu nötigen Mittel

verfügt.

Über die Zulassung zur Aufnahmeprüfung wird den

Bewerbern demnächst eine Mitteilung von dem Anstalts¬

vorsteher zugehen.

Coblenz, den 29. November 1906. Nr. 29738.

Proviuzial-Schulkollegium: von Hövel.
1476. 1665. Nach Maßgabe der von dem Herrn

Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-

Angelegenheiten unterm 15. Oktober 1872 erlassenen
Vorschriften wird die Ausnahme-Prüfung für die

katholischen staatlichen Lehrerinnen-Seminare zu Cob¬

lenz, Saarburg und Tanten im Jahre 1907 in fol¬

gender Ordnung stattfinden.

schriftlich mündlich

Coblenz 11. März 12. bis 14. März
Saarburg 18. „ 19. „ 21. „

Xanten 20. „ 21. „ 23. „

Zu diesen Prüfungen werden katholische Schulamts.

Präparandinnen zugelassen, welche bis zum 1. April
1907 das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Die Meldungen sind mindestens drei Wochen vor

Beginn der Prüfung an die betreffenden Seminar-Direk¬

toren zu richten und es sind denselben beizufügen:
1. der Geburtsschein,

2. ein Impfschein und Wiederimpfschein, sowie ein

von einem zur Führung eines Dienstsiegels berechtigten

Arzte ausgestelltes Gesundheitsattest,

3. ein von der Polizeibehörde des Orts ausgestelltes

Führungsattest bezw. ein Abgangszeugnis von der bis
dahin besuchten Lehranstalt,

4. die Erklärung des Vaters oder an dessen Stelle

des Nächstverpflichteten, daß er die Mittel zum Unter¬

halte der Bewerberin während der Dauer des Seminar-

Kursus gewähren werde, mit der Bescheinigung der

Ortsbehörde, daß er über die dazu nötigen Mittel



verfüge.
Bewerberinnen, die auf ihre Meldung einen abweisen¬

den Bescheid nicht erhalten, sind zu der Prüfung zuge¬
lassen und haben sich am Tage vor dem Beginn der.
selben persönlich bei dem Seminar-Direktor zu melden.

Die nach bestandener Prüfung zur Aufnahme be¬
stimmten Bewerberinnen haben unter Mitverpflichtung
ihrer Väter resp, deren Stellvertreter einen Revers aus¬
zustellen, inHalls dessen sie nach Beendigung ihrer Aus¬
bildung im Seminar jede von der Königlichen Regierung,
deren Bezirk sie zugewiesen werden, ihnen übertragene
Schulstelle zu übernehmen und mindestens fünf Jahre
zu verwalten, im Weigerungsfalle aber, sowie im Falle
der durch ihre Führung veranlaßten oder der nicht durch
ihren Gesundheitszustand notwendig gewordenen frei¬
willigen Entfernung von der Anstalt vor Beendigung
ihrer Ausbildung:

a.) alle von dieser erhaltene Unterstützung zurück¬
zuerstatten und

d) für jedes in derselben zugebrachteSemester ein
Unterrichtsgeldvon 30 Mark zu zahlen haben.

Coblenz, den 30. November 1906. Nr. 29778.
Provinzial Schulkollegium:von Hövel,

1477. 1642. An einigen Bahnhofs-Empfangsgebäuden
sind die als Nivellementsfestpunkte dienenden Höhenbolzen
durch bauliche Veränderungen beseitigt oder unzugänglich
gemacht worden, an anderen Stationen bedurften die
auf den ausgehängten Tafeln angegebenenHöhen der
Berichtigung.

An folgenden Empfangsgebäuden sind neue Bolzen
angebrachtworden, deren Höhen hiermit bekannt gegeben
werden: Ürdingen — 31,517, Rheinhausen—30,619,
Aldekerk — 35,394, Nieukerk— 38,840, Kevelaer —23,321,
Eleve — 15,194 über R. N.

Berichtigt sind die Höhenangaben: Viersen (bisher
40,745) in 40,750, Anrath (bisher 39,475) in 39,491,
Oppum (bisher 36,006) in 36,046, Kempen (bisher 37,949)
in 37,941, Geldern (bisher 27,057) in 27,063, Weeze
(bisher 21,095) in 21,1 ll, Goch (bisher 18,857) in
18,888, Pfalzdorf (bisher 30,581) in 30,287, Spyck
(bisher 18,255) in 18,279, Welle (bisher 18,597) in
18,600, Lobberich (bisher 51,855) in 51,371 über N.

Düsseldorf,den 10. Dezember1906. 1. k. 5016.
Der Regierungs-Präsident.

1478. 1669. II. Nachtrag
zu den ergänzendenBestimmungen zu den Betriebs¬
vorschriften für Kleinbahnen mit Maschinenbetrieb (Gesetz
über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen vom 28.
Juli 1892) festgesetzt unterm 29. Januar/5. Februar
1904 für die Dampfstraßenbahn Emmerich-Zütphen
(Tramweg-Maatschappij-Zütphen-Emmerik)(Seite 48 ff.
des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Düsseldorf

für 1904).
I. Bei Ziffer 4 ist am Schlüsse einzuschalten: Die

Beförderung reiner Personenzüge von höchstens 80 Meter
Länge (einschließlich Lokomotive) ist auf der Landstraße
bei einer Höchstfahrgeschwindigkeit von 12 km in der
Stunde zulässig, sofern sämtlichePersonenwagen mit durch¬

gehender, selbsttätig wirkender und von der Lokomotive
aus zu bedienenderBremse versehen sind.

Diese Zuggattung darf gebildet werden aus höchstens:
1 Lokomotive mit 2 gebremsten Achsen
5 Personenwagen „ 20 „ „
1 Postwagen „ 2 ungebremsten Achsen
zusammen 24 Achsen.
Fehlt der Postwagen, so darf an Stelle desselben ein

Personenwagenmehr eingestellt werden.
II. Der I. Nachtrag vom 4. Juni/13. Juni 1905

(Amtblatt S. 230) wird aufgehoben.Nr. V s, 27/1206^.
Essen, den 7. Dezember 1906. gez. Martiny.
Düsseldorf, den 18. Dezember1906. I. K. 5093.

Der Regierungs-Präsident. I V.: Grüttner.
147g. 1650. Der Herr Minister des Innern hat durch
Erlaß vom 27. v. Mts., II K 4598, dem Bereine zur
Hebung der Pferdezucht in der Provinz Posen zu Gnesen
die Erlaubnis erteilt, in Verbindung mit dem in der
Zeit vom 19. bis 21. April 1907 in Gnesen abzuhaltenden
Luxuspferdemarkte eine öffentliche Verlosung von Pferden,
Wagen und anderen Gegenständenzu veranstalten und
die Lose in der ganzen Monarchie zu vertreiben.

Es sollen 150 000 Lose zu je 1 Mark ausgegeben
werden und 2241 Gewinne im Gesamtwerte von 60000
Mark zur Ausspielunggelangen.

Düsseldorf,den 14. Dezember1906. I. La. 7115.
Der Regierungs-Präsident.

1480. 1651. Der Herr Minister des Innern hat durch
Erlaß vom 27. v. Mts. II b 4566 dem landwirtschast
lichen Vereine zu Frankfurt a. M. die Erlaubnis erteilt,
bei Gelegenheitder im Frühjahre und Herbst 1907 dort
abzuhaltenden beiden Pferdemärkte je eine öffentliche
Verlosung von Pferden, Wagen und anderen Gegenständen
zu veranstaltenund die Lose in der ganzen Monarchie
zu vertreiben.

Es sollen für jede Lotterie 120 000 Lose zu je 1 Mark
ausgegeben werden und Gewinne im Gesamtwertevon
64 000 Mark zur Ausspielunggelangen. Die Ziehung
wird am 22., 23. und 24. April und ?., 8. und 9.
Oktober 1907 in Frankfurt a. M. stattfinden.

Düsseldorf, den 14. Dezember 1906. I. La. 7114.
Der Regierungs-Präsident.

1481. 1653. Nachdem das Mitglied des Hauses der
Abgeordnetenfür den 1. Wahlbezirk des Regierungsbe¬
zirks Düsseldorf (Kreise Leunep, Remscheid (Stadt) und
Solingen (Stadt und Land), Rentner von Eynern in
Niederdollendorsam 2. Novemberds. Js. verstorben ist
und der Herr Minister des Innern die Vornahme der
Ersatzwahlangeordnet hat, habe ich als Termin sür die
Ersatzwahlen der Wahlmänner Montag, den 14. Januar
1907 und für die Wahl des AbgeordnetenDonnerstag,
den 24. Januar 1907 festgesetzt.

Zum Wahlkommisssar ist der Königliche Landrat
Dr. Lucas in Solingen und zu seinem Stellvertreter
der Königliche Landrat vr. Hentzen in Lennep von mir
ernannt worden.

Düsseldorf,den 16. Dezember 1906. I. La. 7284.
Der Regierungs Präsident.
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1482. 1670. Nachweisung der Konfumtibilien-Durchfchnittspreife

1.

Namen der Notie¬

rungsorte (und

der zugehörigen

Lieferungs-

vcrbände).

2.

Weizen.

gut
mitte!

gering

3.

Roggen.

gut Mittel gering

4.

Gerste.

gut Mittel gering

5.

Hafer.

gut mittel^gering

Es kosten 100 Kilogramm
M, P, M.P.I M.P.sM P.>M..P.>M.P.I M.P. M.VM.P.IM P.IM.P.M. P,

6.

Hülsenfrüchte.

Erb¬

sen. Linsen

s

!Ä

Es kosten 100 Kilogramm
M, P. l M P, M, P'l M. P.

k

g

9

10

11

12

Cleve (Kreis Eleve)

Crefeld

(Kr. Kempen, Cre-

feld-Stadtu. -Land)

Düsseldorfausländisch

Duisburgausländisch

(Kreis Barmen,

Lennep.Remscheid,

Solingen-Land u.
Stadt Elberfeld,

Mettmann, Duis¬

burg, Mülheim-
Ruhr-Stadt u.

-Land, Ruhrort-

Land, Oberhausen)

Elberfeldausländisch

Essen ausländisch

(Kreise Essen-

Stadt und -Land)
Geldern

ausländisch

M.-Gladbach

Moers

Nenß

(Kreise Neuß, M.-

Gladbach-Stadt u.
-Land, Greven-

broich)
Wesel

Tante»

18 93

18

18

18 64

17

20
20 10

18 50

19!60

1813

2013

19

17

18

18

18 43

19 10

33

03

60

63

>63

75

50

18

17

18

47

10

25

18^33

16 56!
16 50

16 70

18 70

16 75

17 75!
16 38

17 88

17 06

16 37

16
1617

18

16
17 —

1538

16 88

1643
16

15

16

75

50

52

16^72

1260

17 50

12

15

40

15

13

1450 14

50 13

40

1467

1220

1350

1712l? s»
1672
17 Sk

17 50

1940
20 S?

17 25

19 —
lg 9S

1688
1888
19

17

i?

>7l»
19
IS

«2

1625
17 SS

16 81

16

60

50

50

1650

1760

1588

17 88

16 —

17 —

17""

1575

31

28

26

50

25

28 S0

34

32

2581

26

27

34

23 S0

38 —

32 50

75

31

31

31

48

SV

31

os

73

35 75

72S0

71

65

42

90

SV 332S

77 50

SSV

580

50

10

20

50

6 50

6 20

6 60

7 —

5j50

Anmerkung i. Die Vergütung für die an Truppen verabreichte Furage erfolgt gemäß Artikel H § 6 des Gesetzes vom
2i. Jmn l687 (N.-G.-Bl, S. 245) mit einem Ausschlage von fünf vom Hundert nach dem Durchschnitt der höchsten Tagespreise des
Aalendermonats, welcher der Lieferung vorausgegangen ist. Bei Feststellung des Durchschnittspreises werden die Preise des Haupt-
marktortes desjenigen Lieferungsverbandes zugrunde gelegt, zu welchem die beteiligte Gemeinde gehört.

Die in vmstehender Nachweisung aufgeführten Notierungsorte Elberfeld, (Stadtkreis Elberfeld), M.-Gladbach, (StadtkreisM ..Gladbach) und Xanten, (Kreis Moers) sind keine Hauptmarktorte.

im Regierungsbezirk Düsseldorf pro Monat November 1906.

8.

Stroh.

Richt,
d.

Krumm

9.

5>
Rind

im Klein¬

handel,vond. I Bauch
Keule I fleisch

10.

Fleisch^

Es kosten 100 Kilogramm
M.P.jM. P. M.P M, P.

Speck

i? Kalb, Ham¬
mel.

in -r.)hie¬
45
G siger. «>.

11.

Es kostet 1 Kilogramm
M. P. M.P. M.P, M.P M, P.>M. P.M.P

12.

E>

60
Stück

13.

Mehl

L I ^
^ I sz
-? ?

KIZ

14. 15

Gersten H
c:

--Z

L

L

V
N

16 17 18 19.

Kaffee.

e?

20 21

'Ä ^ "

i >

Es kostet 1 Kilogramm ^
MPP.lV, P,>P.>P.'P.>P.! P, MPWPIP.IM .

5 25s ?s
4 40
4 «2

4 60

«z

4^25

3 50

155 —

15050

14650 1 65

1 55

130

1K»

155

168

190

180

I
144

185

1 75

146

155 180 2 55

5 10

6 —

7 95 29

29

33

2 20

210

2 30

2^75

3-

2 80

1>70

2 —

70

6 —

« z»

5 63

150 75 143 190 210 1 90 190 2 60

7 — 135

13250

1 70

1 60

1 45 88 190 188 180

190

6 50 35 28 47 34 36 54 49

2 75

2 45

6

6 90

30 28 40

2 55 18 90

2 20 3 40 70

70
6 04

5.25 75
7 88

6 25 43 180 1 65 1 55 27 34 43 45 2 30 3 13

7»

4 60
4 »z

5 —
s SS

3 80
4 20

4 55
5 04

4 —
4 20

3 601 5

«

3 20

« 8Z

90

8Z

145

6 70
7 V4

6 50
7 »6
5 30v so 140

150

I

45

35

60

60

50

160

75

170

2

90

1 55!
150

75

90

1 60

70

1 90

180

53

1 62

1 80

2 30 6 72

6 30

8 25

7 44

8 19

8 06

27

33

30

28

40

32 32

43 53 40 49 50

50 2 70 20

2 50 3 10 20

20^3 40

15 2 50

2 20 2 60 20

70

60

70

80

80

Die als höchste Tagespreise im Monat Novbr. 1906 fe 'tgestellten Beträge — einschließlich des Ausschlags von fünf vom
Hundert — sind bei den betreffenden Hauptmarktorten in Spalte 5, 9» unv 10 in kleinen Zahlen unter der Linie ersichtlich
gemacht.

Anmerkung H. An Wesel kostete im Monat Novbr. 1906: 1 Liter Milch 20 Pf., 1 Liter Essig 20 Pf., 1 Kgr.Nierenfett 1,—M.
Anmerkung Hl. Die in Spalte 6 und 7 fettgedruckten Preise sind Großhandelspreise.

Düsseldorf, den 18. Dezember 1906. I. 6. 4121. Der Regierungs-Präsident.



148Z 164Z. Mit dem I. Januar 1907 wird in der
Stadt Rheinberg im Kreise Moers die Magistrats-
Verfassung aufgehoben und die Bürgermeistereiverfassung
eingeführt.

Düsseldorf, den 13. Dezember 1906. I. v. 8373.
Der Regieruugs-Präsident: Schreiber.

1484. 1674. Der KreisschulinspektorJobs zu Kempen-
Rhein, der auch den Kreis Geldern vertretungsweise
verwaltet, ist durch den Herrn Unterricht-ministervom
I. Januar >907 ab als kommissarischerSeminardirektor
nach Elteu versetzt.

Mit seiner Vertretung für den Kreis Kempen ist
einstweilen der Kreisschulinspektor O>-. Wulfs in Crefeld,
mit derjenigen für den Kreis Geldern einstweilen der
Kreisschulinspektor Alert in Neuß beauftragt worden.

Düsseldorf,den 20. Dezember 1906. II L. 4508.
Königliche Regierung, Abt. für Kirchen- und Schulwesen.
1485. 1637. Mit Bezug auf die Bestimmung im Z 35,
36 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892
wild nachstehende Verleihungsurkunde:

Im Namen des Königs!
Auf die Mutung vom 31. Juli 19i)6 wird der Ge¬

werkschaftLohberg zu Hamdorn das Eigentum des
Bergwerks „Wesel 6" in den Gemeinden Obrighoven-
Lackhausen und Drevenack, im Kreise Rees, Regierungs¬
bezirke Düsseldorf, OberbergamtsbezirkeDortmund, mit
dem Felde von 2188 999,745, (zwei Millioneneinhundert-
achtnndachtzigtaufend neunhundertneunundneuuzig,
Quadratmetern, dessen Begrenzung auf dem zu dieser
Urkunde gehörigen, am heutigen Tage beglaubigtenSitua¬
tionsrisse mit den Buchstaben n, o, r, s, t, u, x,
m, n bezeichnet ist, zur Gewinnung der in diesem Felde
vorkommendenSteinkohlen nach Vorschrift des Allgemeinen
Berggesetzes vom 24. Juni 1865 hierdurchverliehen.

Dortmund, den 2. Dezember 1906. I. 17511.
K.)

Königliches Oberbergamt.
hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Dortmund, den 2. Dezember 1906.
Königliches Oberbergamt.

1486. 1638. Mit Bezug auf die Bestimmungim Z 35,
36 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892
wird nachstehende Verleihungsurkuude:

Im Namen des Königs!Auf die Mutung vom 20. Juni 1906 wird der Ge¬
werkschaft Deutscher Kaiser zu Hamborn das Eigentum des
Bergwerks „Bruckhausen XVI" in den Gemeinden Obrig-
hoveu-Lackhausen,Drevenack und Buchholtwelmen, in
den Kreisen Rees und Ruhrort, im Regierungsbezirke
Düsseldorf, Oberbergamtsbezirke Dortmund, mit dem
Felde von 2188999,61, (zwei Millionen eiuhundert-
achtundachtzigtaufend nennhundertneunnndneunzig,̂/,oo)
Quadratmetern, dessen Begrenzung auf dem zu dieser
Urkunde gehörigen, am heutigen Tage beglaubigten
Situationsrisse mit den Buchstaben i, li, 1, w, n, x, i
bezeichnet ist, zur Gewinnung des in diesem Felde vor¬
kommenden Steinsalzes nebst den mit demselben auf der
nämlichen Lagerstätte vorkommenden Salzen nach Vor¬

schrift deS Allgemeinen Berggesetze; vom 24. Juni 1865
hierdurch verliehen.

Dortmund, den 30. November 1906. I. 17283.
(I.. 3.)

Königliches Oberbergamt.
hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Dortmund, den 30. November 1906.
Königliches Oberbergamt.

1487. 1647. Mit Bezug auf die Bestimmung im
Z 35, 36 des AllgemeinenBerggesetze vom 24. Juni
1865/1892 wird nachstehende Verleihungsurkunde:

Im Namen des Königs!
Auf die Mutung vom 20. Juni 1906 wird der Ge¬

werkschaft Lohberg zu Hamborn das Eigentum des Berg¬
werks „Hiesseld 49" in den GemeindenGartrop-Bühl
und Hünxe, im Kreise Ruhrort, Regierungsbezirke Düssel¬
dorf, Oberbergamtsbezirke Dortmund, mit dem Felde von
2188999,72 (zwei Millionen einhnndertachtundachtzig-
taufend neunhundertneunundneuuzig, "/>o°) Quadratmetern,
dessen Begrenzung auf dem zu dieser Urkunde gehörigen,
am heutigen Tage beglaubigtenSituationsrisse mit den
Buchstaben s,, b, o, 6, s, k, l>, i, k, I, a bezeichnet
ist, zur Gewinnung der in diesem Felde vorkommenden
Steinkohlen nach Vorschriftdes Allgemeinen Berggesetzes
vom 24. Juni 1865 hierdurch verliehen.

Dortmund, den 30. November 1906. I. 17279.
(I.. L.)KöniglichesOberbergamt.

hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
Dortmund, den 30. November 1906.

Königliches Oberbergamt.
1488. 1648. Mit Bezug aus die Bestimmung im
H ^5, 36 des AllgemeinenBerggesetzes vom 24. Juni
1865/1892 wird nachstehende Verleihungsurkunde:

Im Namen des Königs.Auf die Mutung vom 18. August 1906 wird der
GelsenkirchenerBergwerks-Aktiengesellschaftin Gelsen¬
kirchen das Eigentumdes Bergwerks „Helmuth Beilehn II"
in der Gemeinde Leithe, im Landkreise Gelsen¬
kirchen, Regierungsbezirke Arnsberg und in der Gemeinde
Leithe, im LandkreiseEssen, RegierungsbezirkeDüssel¬
dorf, OberbergamtsbezirkeDortmund, mit dem Felde
von 15^7, (eintauseudfünfhundertundsiebzehn)Quadrat¬
metern, dessen Begrenzung auf dem zu dieser Urkunde
gehörigen, am heurigen Tage beglaubigten Situationsrisse
mit den Buchstaben »>, b, o, ä, e, k, g, k, s. bezeichnet
ist, zur Gewinnung der in diesem Felde vorkommenden
Steinkohlen nach Vorschrift des Allgemeinen Berggesetzes
vom 24. Juni 1865 hierdurch verliehen.

Dortmund, den 4. Dezember 1906. I. 17576.
(1.. 8.)Königliches Oberbergamt.

hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
Dortmund, den 4. Dezember 1906.

Königliches Oberbergamt.
1489. 1667. Mit Bezug auf die Bestimmung im Z 35,
36 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892
wird nachstehende Verleihungsurkunde:
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Hm Namen deS KVnigS!
Auf die Mutung vom 20. Juni 1906 wird der

Gewerkschaft Deutscher Kaiser zu Hamborn das Eigentum
des Bergwerks „Bruckhauseu29" in den Gemeinden
Obrighoveu-Lackhausenund Drevenack, im Kreise Rees,
Regierungsbezirke Düsseldorf, OberbergamtsbezirkeDort¬
mund, mit dein Feidevon 2 183 999,18 (zwei Millionen
einhundertachtundachtzigtausend neunhundertneunundneun-
zig "/.->») Quadratmetern, dessen Begrenzungans dem zu
dieser Urkundegehörigen, am heutigen Tage beglaubigten
Situationsrisse mit den Buchstaben», b, e, >1, 6, t', s,
bezeichnet ist, zur Gewinnung des in diesem Felde vor¬
kommenden Steinsalzes nebst den mit demselben auf der
nämlichen Lagerstätte vorkommenden Salzen, nach Lor¬
schrift des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juui 1865
hierdurch verliehen.

Dortmund, den 7. Dezember1906. I. 17232.
(I.. L.)

Königliches Oberbergamt.

hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.Dortmund, den 7. Dezember1906.
Königliches Oberbergamt.

1499. 1672. Mit Bezug auf die Bestimmung im Z35, 36 des Allgemeinen Berggesctzes vom 24. Juni
1365/1892 wird nachstehende Verleihungsurkunde:

Im Namen des Königs!Auf die Mutung vom 23. Juli 19U6 wird der Bank
für Bergbau und Industrie, Aktiengesellschaftzu Berlin,
das Eigentum des Bergwerks „Springsseld XXII" in
der GemeindeGahlen, im Kreise Ruhrort, Regierungs¬
bezirke Düsseldorf, OderbergamtsbezirkeDortmund, mit

dem Felde von L 188999,98, (zwei Millioneneinhundert-
achtundachtzigtausend neunhuudertiieunundneuiizig,̂/tog
Quadratmetern), dessen Begrenzung auf dem zu dieser
Urkunde gehörigen, am heutigen Tage beglaubigten
Situationsrisse mit den Buchstabena, b, o, 6, g, t', A,
b, i bezeichnet ist, zur Gewinnung der in diesem Felde
vorkommendenSteinkohlen nach Vorschriftdes Allge¬
meinen Berggesetze vom L4.Juni1865 hierdurch verliehen.

Dortmund, den 10. Dezember1906. 1. 17389.
(l.. L.)

Königliches Oberbergamt.

hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.Dortmund, den 10. Dezember19U6.
Königliches Oberbergamt.

1491. 1671. Durch Erlaß des Herrn Ministers fürHandel und Gewerbe vom 6. Dezember 1906, I, 10490,
III, 8557, ist unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufsdem Ingenieur Friedrich Schulte beim Dampfkessel-
Uberwachungs-Vereinder Zechen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund zu Essen-Ruhr neben seinen früheren Be¬
fugnissen das Recht zur Vornahme der Abnahmeprüfung
von feststehenden und Schiffsdampfkesseln (Berechtigung
II. Grades) verliehen worden.

Dortmund, den 15. Dezember 1906. I. 18103.
Königliches Oberbergamt.1492. 1649. Der Beginn der näctisten Schwurgerichts¬

sitzungen ist auf den 7. Januar 1907 festgesetzt und der
Herr LandgerichtsdirektorDr. Laarmann Hierselbst zum
Borsitzenden ernannt.

Essen, den 12. Dezember 1906. ?r. I. 57.
Königliches Landgericht.

Verordnungen nnd Bekanntmachungen anderer Behörden.
1493 1673. Auf Antrag der Stadtgemeinde Essen hat der Königliche Regierungs-Präsident die Einleitung desVerfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zum Ausbau der Albrechtstraße erforderliche, inner¬
halb der Gemeinde Essen belegene Grundflächeangeordnet.

Lsde.
Nr.

Größe der zu
enteignenden

Grundfläche
Ar i HjMtr.

Aus der

Kataster-Parzelle

Flur ! Nr.

Kulturart

des

Grundstücks

Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

1 5 54 1j ! 4444/191

Holsterhausen

Acker von Trostorf, Peter Josef, Wirt und

Ehefrau Christine verw. gew. Keuser

geb. Gudel, in Gütergemeinschaft
lebend.

Essen

Kahrstraße Nr. 95

Nachdem der Königliche Regierungs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten sowie zur etwaigen Abschätzunganbe¬
raumt auf Freitag, den 28. Dezember 1996, nachmittags 3^/t Uhr, im Rathaus zu Essen-Ruhr.

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besondersvorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre
Rechte im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die Ent¬
schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.

Düsseldorf,den 20. Dezember 1906. 486.
Der Abschätzungs-Kommissar.I. V.: von Sch lieben, Regierungs-Assessor.

1494. 1641. Die Urkunden und Dienstpapiere des
verstorbenenNotars Caesar sind vom Königlichen Amts¬
gericht in Düsseldorf in Verwahrung genommen worden.

Düsseldorf, den 12. Dezember 1906. 6su. II. 67.
Der LandgerichtK-Präsident.

Personal-Nachrichten.
1495. 1639. Seine Majestät der Kaiser und König haben
Allergnädigst geruht, dem Apothekenbesitzer Alexander
Stöcker in Elb«rfeld und dem Apvtheker Rentner Wilhelm



Grevei hier den Roten Adler-Orden 4. Klasse, dem

Stabsarzt Ehrlich in Wesel, dem Prokuristen Adam
Hoesels in Viersen, dem Kreisfelrelär MostertS in Cleve

und der Fian Bürgermeister Kuschdaum in Wülsrath
die R<>te Kreuz Medaille 3. Klasse zu verleihen.
14VV. 1655. Mit Genehmigung des Herrn Ober-

Präsidenten hat der Bürgermeister in Kempen die Über¬
tragung der Geschäfte des Stellvertreters des Standes¬

beamten für die Standesamtsbezirke Kempen und

Schmalbroich an den bisherigen Gemeindesekrelär Körfchen-
hansen widerrufen.

Z4V7. 1656. Mit Genehmigung des Herrn Ober-

Präsideulen sii,d seitens des Bürgermeisters m Rheinberg
die Geschäste des Stellvcrtreteis des Slandesbeamlen

für den Staudesamtsbezirk Rheinberg Land dem Bürger-

meist« reisekretär Ferdinand Koch widerruflich übertragen
worden.

I4V8. 1644. Die Wahl des Kaufmanns C. van Laak

und des Rittergutsbesitzers Leo Knaben zu unbesvldeten

Beigeordneten der Stadtgemeinde Rheinberg ist bestätigt
worden.

14itv. >658. Katasterkontrolleur Besta zu Stoppenberg
ist zum Vorsitzenden der Gewerdegeiichtsabieilung Stoppen¬

derg des Gewerbegerichts für den Landkreis Essen ge¬
wählt worden.

löUU 1645. Beigeordneter Or. Maiweg in Duisburg

ist zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gewerbegerichts
zu Alt-Duisburg gewählt worden.

1SVI. 1652. Der Königliche KreiSschulinspektvr GerdeS

zu Essen ist mit der einstweiligen Wahrnehmung der

Ortsschulaussicht über die katholische Volksschule zu

Heisingen im Landkreise Essen beauftragt worden.
15V2. 1640. Der evangelische Pfarrer Karl Moll zu

Gartrop ist zum Ortsschulinspektor der evangelischen
Volksschule in Gartrop ernannt worden.

1654. Es sind ernannt: Gerichtsassessor Dr.

Walther in Jlfeld zum Amtsrichter in Opladen, Amts¬

gerichtsrat Dr. Weyrather in Düsseldorf zum Oberlandes¬
gerichtsrat in Kiel, Landrichter Teitge in Düsseldorf zum

Landgerichtsrat, Amtsrichter Planm in Nenß zum Amts¬

gerichtsrat, die AmtsgerichtssekretäreHavertz in Gerresheim,

König in Ratingen, Kahn m Düsfeldorf zu Ersten Ge-

richtsschreibern; letzterer mit dem Titel „Odersekretär",

Gerichtsdiener zur Probe Helling in Düsseldorf zum
Gerichtsdiener bei dem Landgericht.

Es sind versetzt: Amtsgerichtsrat Starck in Stettin

nach Düsseldorf, Amtsgerichtssekretär Haupt in Crefeld

nach Düsseldorf, Landgericht.
Den Rechtsanwälten und Notaren Dr. Pfahl in

Ratingen und Profch in Mettmann ist in ihrer Eigen¬
schaft als Notar vom 1. Januar 1907 der Amtssitz

Düsseldorf angewiesen worden.

Zur Rechtsanwaltschast bei dem Amtsgericht und

Landgericht ist zugelassen Gerichtsassessor Bedber in
Urdenbach.

Bestellungen für 1907 auf das Amtsblatt mit Öffentlichem Anzeiger (Jahrespreis 1,50 Mark), auf den

Öffentlichen Anzeiger allein (Jahrespreis 75 Pfg.) und auf das Mitte Januar 1907 erscheinende Sach-

nnd Namenregister zum Amtsblatt für das Jahr 1906 (Preis 50 Pfg.) wolle man rechtzeitig bei den

Kaiserlichen Postanstalten machen.

Das Sach- und Namenregister kann gegen Einsendung des Betrags in bar auch direkt durch die Amtsblatt-
Redaktion bezogen werden.

Hierzu die Öffentlichen Anzeiger Nr. 2S7, 2S8, 2SS, Z00, Z01 und S02.
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